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Fünfte Sitzung der sächsischen Provinzialsyttode
zn Merseburg

Dienstag 28 Mai
Der Präsident eröffnet die Sitzung um 11 Uhr und

Sup Urtel sprach das Gebet Auf eine Anfrage des
Präs Rothe erwidert der königl Kommissarius das Kir
chenregiment gedenke im Herbst d Js die Generalsynode
einzuberufen und möge die Provinzialsynode daher in die
Wahlen zu derselben eintreten

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und der
Antrag Neuenhaus diskutirt welcher statt einer Ver
lesung des Protokolls die Auslegung desselben im Neben
zimmer empfiehlt Bürgermeister Bött icher und Senior
Rudolphi sprechen für Beibehaltung der bisherigen Praxis
Prof Beyschlag empfiehlt die Ausarbeitung eines länge
ren Protokolls für den Druck und eines kurzen für die Ver
lesung Konsistorialrath El Vers findet die Verlesung des
Protokolls nöthig nach der Geschäftsordnung Schließlich
wurde die Vertagung der Verlesung des 3 Protokolls beschlos
sen und der Antrag Neuenhaus abgelehnt

Nunmehr berichtete Graf v d Schule nburg An gern
aus den Kommissionsverhandlungen die Wahl der kirchlichen
Gemeindeorgane Allseitig sei das Bedürfniß der Verlegung
des Termins anerkannt doch seien verschiedene Ansichten
über den zu wählenden Termin Die Kommission empfehle
die Wahl an einem vom Gemeindekirchenrath zu bestimmen
den Sonntag im Oetober stattfinden zu lassen und die Ein
führung der Gewählten in ihr kirchliches Amt am Beginn
des neuen Jahres vorzunehmen Ohne Diskussion wird der
Antrag angenommen

Der zweite Punkt des Proponendums welches Refe
rent vertrat betrifft die Abkürzung des Wahlverfahrens zu
den kirchlichen Gemeindevertretungen auch für die Zukunft
und empfahl die Kommission die Bestimmungen der Cir
kularverfügung vom 6 Dezember 1873 zu 22 26 der
Instruktion vom 31 Oktober 1873 auch für die zukünftigen
Wahlen in dauernde Geltung zu setzen In der Diskussion
meinte P schollmeyer in den ländlichen Gemeinden
bedürfe es einer Pause zwischen dem Gottesdienste und dem
Wahlakte doch fordere die Instruktion des E O K R den
Wahlakt sofort nach dem Schluß des Gottesdienstes und sie
sei daher abzuändern Referent bestritt das Bedürfniß der
Abänderung da solche Pause mit der Instruktion wohl ver
einbar sei welchem Urtheil der königl Kommissarius bei
trat Der Antrag der Kommission zu Punkt 2 ward an
genommen Damit wurden einige Kreissynodal Anträge für
erledigt erklärt

Neu eingegangen waren Anträge von Kreissynoden
einem Prcsbyterium von Synodalen welche an die betreffen
den Kommissionen überwiesen wurden

Punkt 3 der Tagesordnung ist das Referat des Sup
Rogge über die Kommissionsverhandlung betreffend die
Anträge der Kreissynoden Salzwedel Stendal Egeln San
dau Halberstadt für das Wahlrecht der Geistlichen bei Bil
dung der kirchlichen Gemeindeorgane Referent führte die
Argumente welche Prof Bierling in einem Artikel der
Deutsch evang Blätter gegen das Vorgehen des Ober

kirchenraths geltend gemacht hat der Synode vor und er
klärte sie für völlig zutreffend Die Kommission habe betonen
zu müssen geglaubt daß die Träger des Pfarramtes zugleich
Gemeindeglieder sind Der Erlaß des evangelischen Ober
kirchenraths erscheine der Kommission nicht rechtlich begrün
det auch nicht als heilsam und förderlich für die Stellung
des Pfarramts in der Gemeinde anzusehen Dabei bleibt
es den Pfarrern unbenommen unter Umständen aus weis
lichen Erwägungen von der Wahlhandlung als Wähler sich
zurückzuhalten Der königliche Kommissar erklärt im Namen
des evangelischen Oberkirchenrathes daß es sich nicht um
das Wahlrecht des Pfarrers in den kirchlichen Gemeinde
körpern sondern zu denselben handle Es sei nicht anzuer
kennen daß diese Bestimmung gegen die Kirchenordnung oder
gegen ihren Geist sei der evangelische Oberkirchenrath wolle
diese Frage der nächsten Generalsynode vorlegen und sie so
in gesetzlichem Wege erledigen lassen Präsident Rothe
rechtfertigt das Verfahren der Kommission als deren Vor
sitzender Befremdend sei daß dem Kirchenpatron welcher
der Gemeinde in gewisser Weise gegenüber steht das Wahl
recht nicht entzogen sei wohl aber dem zur Gemeinde ge
hörenden Pfarrer Professor Beyschlag freut sich der
Uebereinstimmung in der Synode über die echt evangelische
Stellung der Pfarrer zur Gemeinde bedauert daß der
Oberkirchenrath vorschrieb statt zu empfehlen tadelte aber
auch die unnöthige Schärfe in der Resolution der Kom
Mission und beantragte den Oberkirchenrath ersuchen zu
wollen den Erlaß außer Kraft zu setzen Dies wird an
genommen

Vierter Punkt der Tagesordnung Präsident Rothe
berichtet aus der Kommission über die Regelung des P o
vinzial Kollektenwesens Sie schlägt vor einen im Druck
vorliegenden Entwurf eines Regulativs über den Provinziell
Synodal Kollektensonds zur Unterstützung dürftiger Gemein
den zu genehmigen Es ward nach dem Referat sofort in
die Spezialdiskussion über H 1 des Regulativs eingetreten
Superintendent Pinkernelle hielt für nöthig wenn am
Erntedankfest bereits eine andere hergebrachte Kollekte gehab

ten werde die Wahl eines anderen Termins zur Einsamm
lung der Provinzialkollekte zu gestatten Senior Rudolphi
uud Superintendent Rogge traten dem Antrage bei Der
königliche Kommissarius empfahl dort einen anderen Sonn
tag für die Einsammlung wo am Erntedankfest eine sonst
berechtigte Kollekte gehalten werde Es wird beschlossen

diese Kollekte am Erntedankfest oder an einem nahe daran
gelegenen Sonntage abzuhalten

Referent berichtet über Z 2 indem über die Art der
Einsammlung der Hauskollekte gesprochen wird Superin
tendent Wende nb urg rieth die Aeltesten wohl um die
persönliche Einsammlung der Hauskollekte zu ersuchen aber
nicht um die der Kircheukollekte Die Synode beschloß dem
gemäß

Man trat in die Diskussion über Z 3 ein welcher die
Art der Einsendung des Kollektenbetrages an den Superin
tendenten das Weitere angiebt Superintendent Wenden
burg empfahl Abkürzung des Verfahrens aus praktischen
Gründen eben so Superintendent Pinkernelle Der
Antrag des Superintendenten Wendenburg ward an
genommen

Zu Z 4 war ein Antrag vom Sup Fabarius ein
gegangen Der Betrag der Kollekle solle von den Superin
tendenten nicht in die nächste Sparkasse eingelegt sondern
an die Konsistorialkasse abgeliefert werden Dem trat Sup
Rindel bei Dagegen ward geltend gemacht die Konsisto
rialkasse bekomme 2 pCt für die Verwaltung und dies gehe
dem Betrage der Kollekte verloren Die Synode beschloß
die Einlegung der Kollekten Erträge in die Sparkasse

Ueber Z 5 berichtete Referent in welcher Form die Ge
suche um Unterstützung aus dem Kollektensonds von den
Gemeinden aufzustellen seien Der ß 5 ward angenommen

Z 6 schreibt vor daß die Superintendenten die Gesuche
der Gemeinden zu prüfen und zu begutachten haben Dar
nach sollen sie vom Kreissynodalvorstand event mit beson
derer gutachtlicher Aeußerung desselben dem Provinzialsyno
dalvorstand überwiesen werden Wird angenommen

ß 7 fordert daß solche Gesuche drei Monate vor Be
ginn der Provinzialsynode eingereicht werden Wird ange
nommen

s 8 giebt die Behandlung der Gesuche in der Provin
zialsynode die Art der Vertheilung und dergl an Wird
angenommen

s 9 Die Kreissynoden und Gemeinden werden von
der Art der Vertheilung in Kenntniß gesetzt

Z 10 Die Rechnung über den Provinzial Kollekten
fonds wird nach Z 72 der K Ordnung von einem Provin
zialsynodalrechner oder in dessen Ermangelung vom Konsistorio

geführt Die Synode wünscht das letztere Nunmehr be
richtete Präsident Rothe über die Vertheilung des Ertrages
der Provinzialkollekte

Die Synode stimmt zu
Punkt 2 der Vorlage weist die Auszahlung an Punkt

3 überweist die Verwaltung des Restbestandes dem Synodal
vorstande zur Verwaltung Punkt 4 redet von einem ver
späteten Antrage den der Synodalvorstand erledigen möge
Punkt 5 stellt fest daß in der Grafschaft Stolberg Stol
berz die Hauskollekte nachträglich gehalten werden soll Punkt
6 8 betrifft die nöthige Zustimmung der Provinzialsynode
zu den üblichen Kollekten für das Borghardsstift in Stendal
das Diakonissenhaus in Halle das Rettungshaus in Nein
stedt letzteres ausgedehnt auf die ganze Provinz Wird
angenommen Punkt 7 wünscht daß der Synodalvorstand
eine vollständige Nachweisung aller Kirchenkollekten der Pro
vinz unter Angabe von Ursprung Umfang Zeit der Ab
holung und Zweck der Verwendung der nächsten Provinzial
synode vorlege Wird angenommen Punkt 8 betrifft die
Einschränkung der Kollekten für bedürftige Studirende der evan
gelischen Theologie in Halle und die Abstellung der am
Neujahrstage abzuhaltenden Kollekte für das Waisenhaus zu
Langendorf Superintendent Pinkernelle bittet die vier
malige Kollekte auf eine zweimalige zu beschränken

Prof Beyschlag beantragt die Synode wolle for
dern daß diese Kollekte kirchlich verwaltet werde aber die
Entscheidung darüber auf die nächste Synodalperiode zu
vertagen wenn das gefammte Kollektenwesen geordnet wird

Der Antrag der Kommission wird angenommen
Sechster Punkt der Tagesordnung Antrag des Gene

ralsuperintendenten v Schultze und Genossen betreffend
Theilnahme des Provinzialsynodalvorstandes an den Geschäf
ten des Konsistorii dnrch schriftliche Vota Generalsuper
intendent Schultze begründet seinen Antrag aus den prak
tischen Verhältnissen der Konsistorialgeschäfte H 68 d
bedürfe einer deklaratorischen Feststellung gewiß sei eine
Theilnahme des Synodalvorstandes durch schriftliches Votum
nicht ausgeschlossen In der Diskussion wandte sich Pro
fessor Beyschlag gegen die Ausführungen des Vorredners
und sprach seine großen Bedenken gegen diesen Antrag aus
Dies sei das einzige Regierungsstück der Provinzialsynode
neben dem Konsistorio Nur durch die mündliche Diskussion
im Konsistorio wurde dem Synodalvorstande eine richtige
Beurtheilung und die Abstimmung möglich Die Minder
heit des Vorstandes konnte gegenüber der Majorität des
Konsistorii nur durch die Richtigkeit seiner Argumente wir
ken Dies alles ist unmöglich wenn schriftliche Votirung
eintritt Dazu sei letztere faktisch viel schwieriger als münd
liche Berathung Vor Allem aber sei die Bestimmung der
Kirchenordnung ganz klar daß die Anwesenheit des Vorstam
des im Konsistorio erfordert werde so daß es einer Dekla
ration nicht bedürfe abgesehen davon daß die Provinziab
synode zur Deklaration nicht berechtigt sei Die vom Refe
renten angegebenen Schwierigkeiten würden im anderen Wege
zu beseitigen sein Er bitte dringend den Antrag abzuleh
nen den Vorstand öfter einzuberufen und die Mittel vafür
zu bewilligen Der königl Kommissar wußte die Ausfüh
rungen des General Sup Schultze als sachlich richtig
anzuerkennen konnte aber nicht empfehlen den von ihm
bezeichneten Weg einzuschlagen Ein schriftliches Votiren sei

offenbar gegen s 86,6 der Kirchenordnung dazu sei es bei
Personalfragen sehr ungeeignet Es empfehle sich den Pro
vinzial Synodalvorstand öfter einzuberufen und die noth
wendigen Mittel nicht zu versagen Kreisgerichtsdirektor
Zingert sucht den Antrag des General Superintendenten
Schultze zu unterstützen findet aber bei der Versammlung
keinen Beifall Zum Schluß nimmt der Antragsteller noch
einmal das Wort und bittet das Konsistorium in die Lage
zn versetzen den Provinzial Synodalvorstan o häufiger einbe
rufen zu können Ein Antrag wird eingebracht und vom
Ober Regierungsrath Schede begründet Er warnt vor
dem schriftlichen Votiren da es erfahrungsmäßig sehr unprak
tisch sei Der königl Kommissar kann den eingebrachten
Antrag weicher um mehr Geld für solche Sitzungen bittet
nicht empfehlen vielmehr sei es Pflicht der Synode so viel
an Geld aufzubringen als nöthig sei um die Aufgaben der
Synode durchzuführen Konsistorialrath Schott hält die
häufigere Berufung des Vorstandes für dringend geboten
weiß auch daß die Synode verpflichtet ist Geldmittel zu
bewilligen hält aber gleichwohl eine Erklärung der Synode
für am Orte daß sie in Vorfall weitere Geldmittel zur
Verfügung stelle falls der Provinzialsynodalvorstand hän
siger einzuberufen ist Der Antrag Schultze ist abgelehnt
eben so der andere Antrag Magd Zeitg

An Händel
Unter den jüngst veröffentlichten Gedichten von David

Friedrich Strauß befindet sich auch eine Reihe trefflicher
musikalischer Sonette Das folgende ist dem Sänger des
Messias und des Te Denm gewidmet

Das ist ein Mann I er gleicht den alten Eichen
In deren Aesten Gottes Stürme Hausen
Und ihre Urwelts Melodien sausen
Von deutscher Kraft ein unvergänglich Zeichen

Mag auch die Zeit ihm manche Locke bleichen
Der Mode Hauch an seinen Arien zausen
Doch seiner Chöre seiner Fuge Brausen
Wird bis ans Ende noch der Tage reichen
Wie lieblich er vom guten Hirten singt
Wie tief der Schmerz des Mittlers ihn durchdringt I
Wie er der Auferstehung Trost empfindet I

Bis dann des Hallelujah Grundgewalt
Der Preis der von des Lammes Stuhle schallt
Sund Höll und Tod allmählich überwindet

PrMgi MMiM
Am Himmelsahrts Fest den 30 Mai predigen

Zn N L Frauen Vormittags 8 Uhr Herr Superint
Förster Vorm 10 Uhr Herr Archidiak Pfanne
Nachmittags 2 Uhr keiu Kinder Gottesdienst

Zu St Mrich Vormittags 10 Uhr Herr Diak Wächt
ler Nach beendigter Predigt allgemeine Beichte und
Kommunion Derselbe Nachmittags 2 Uhr Hr Ober
diakonus Pastor Sickel

Zu St Moritz Vorm 10 Uhr Herr Oberpred Sa
r a n Nachm 2 Uhr Herr Diak Nietschmann

Hospitalkirche Vormittags 8 Uhr Herr Diakonus
Nietschmann

Dvmkirche Vormittags 10 Uhr Herr Dompred Albertz
Abends 5 Uhr Herr Domprediger Focke

Zu Neumarkt Vormittags 9 Uhr Herr Pastor Hoff
mann Nach der Predigt Beichte und Kommunion
Derselbe Abends 5 Uhr litnrg Gottesdienst Derf

Zu Glaucha Vormittags 9 Uhr Herr Pastor Seiler
Nach dem Gottesdienst Beichte u Kommunion Ders

Freitag den 31 Mai Abends 8 Uhr Bibelstunde Herr
Pastor Seiler

Katholische Kirche Morgens 7 Uhr Frühmesse Herr
Kaplan Peter Vormittags 9 Uhr Herr Pfarrer
Woker Nachmittags 2 Uhr Vesper Derselbe

Dialonissenhans Vorm 10 Uhr Herr Pastor Jordan
Evang Lutherische Gemeinde Vormittags 9 Uhr

Gottesdienst
Baptisten Gemeinde Vormittags 9 /z Uhr und Nach

mittags 3 /2 Uhr und Mittwoch Abends 8 Uhr Gottes
dienst im Saale zu den drei Schwänen

Apostolische Gemeinde gr Märkerstraße 23 Vorm
10 12 Uhr Feier der heiligen Eucharistie Nachmittag
3 Uhr Predigt danach Abendgottesdienst Außerdem
Sonntag Nachmittags 5 Uhr und Donnerstag Abends
8 Uhr Evangelistenpredigten sür Jedermann

Giebicheusteiu Vormittags 9 Uhr Herr Past Grün
eisen Nachmittags 2 Uhr Derselbe

Literartsches
Die Neue Deutsche Dichterhalle Redakteur

Rudolf Fastenrath Expedition E G Theile Buchhand
lung in Leipzig, bringt in ihrer Nr 10 Jahrgang II fol
genden Inhalt Der erste Traum von Emil Faller
Lieblingsstätten von F A Vorbrodt Erwachen von
Heinrich Zeife Im Zirkus von E Lotter Nie kehren
jene Tage wieder von H Steinheuer Aristides von
Reinhold Fernau Zu Schillers Gedicht Die Ideale von
vr Friedrich Sehrwald Offener Sprechsaal Diony
sius Longinus Oder Ueber den ästhetischen Schwulst in
der neuern deutschen Literatur Von Karl Gutzkow Be
sprochen von Wilhelm Kunze Briefkasten

Abonnementspreis bei allen soliden Buchhandlungen
l /z per Quartal bei der Post bestellt 1 70



Bekanntmachung
betreffend die Außerkurssetzung verschiedener Landes Silber nnd

Kupfermünzen vom 22 Februar 1878
Auf Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom S Juli 1873 R G Bl S 233

hat der Bundesrath die nachfolgenden Bestimmungen getroffen
s 1 Vom 1 März 1878 gelten nicht ferner als gesetzliches Zahlungsmittel

1 die Einsechstelthalerstücke deutschen Gepräges
2 die Einhalb EinViertel und Einachtelthalerstücke landgräflich hessischen und kur

hessischen Gepräges
3 die auf Grund der Zehntheilung des Groschens geprägten Zweipfennigstücke und

die auf Grund der Zehn oder Zwölftheilung des Groschens geprägten Einpfennig
stücke Vs Vio und Vis Groschenstücke

4 die nach dem Marksystem ausgeprägten Fünf Zwei und Einpfennigstücke mecklen
burgischen Gepräges

Es ist daher vom 1 März 1878 ab außer den mit der Einlösung beauftragten Kassen
Niemand verpflichtet diese Münzen in Zahlung zu nehmen

Z 2 Die im Umlauf befindlichen Einsechstelthalerstücke deutschen Gepräges werden in
der Zeit vom 1 März 1878 bis 1 Juni 1878 von den durch die Landes Centralbehörden
zu bezeichnenden Landeskassen die im Umlaufe befindlichen unter Z 1 Ziffer 2 bis 4 ange
führten Münzen in der gleichen Zeit von den durch die Landes Central Behörden zu bezeich
nenden Kassen derjenigen Bundesstaaten welche diese Münzen geprägt haben bezw in deren
Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungsmittel sind nach dem im H 3 angegebenen Werthverhält
nisse für Rechnung des deutschen Reiches sowohl in Zahlung genommen als auch gegen
Reichs oder Landesmünzen umgewechselt

Nach dem 1 Juni 1878 werden derartige Münzen auch von diesen Kassen weder in
Zahlung noch zur Umwechselung angenommen

ß 3 Die Einlösung der im Z 1 bezeichneten Münzen erfolgt zu dem nachstehend ver
merkten festen Werthverhältnisse

Zu Z 1 Nr 1
der Einsechstelthalerstücke zu 50 Reichsmünze

Zu Z 1 Nr 2
der hessischen Einhalbthalerstücke zu 1 50

Einviertelthalerstücke zu 75
Einachtelthalerstücke zu 3 VZu Z i Nr 3

der Zweipfennigstücke zu 2der Einpfennigstücke zu 1Zu Z 1 Nr 4
der daselbst bezeichneten Fünf Zwei und Einpfennigstücke zu resp 5 2 1 Reichs

münze

Z 4 Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch s 2 findet auf durchlöcherte
und anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte ingleichen auf ver
fälschte Münzstücke keine Anwendung

Berlin den 22 Februar 1878 Der Reichskanzler
Zur Ausführung der vorstehenden im Reichs Gesetz Blatt Seite 3 publicirten Bekannt

machung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß unter den voraufgeführten
bezüglichen Bedingungen die im 1 Nr 1 2 und 3 bezeichneten Münzen nur noch bis zum
1 Juni 1878 einschließlich innerhalb des preußischen Staates bei den unten namhaft
gemachten Kassen nach dem festgesetzten Werthverhältnisse sowohl in Zahlung angenommen
als auch gegen Reichs beziehungsweise Landes Münzen umgewechselt werden

a iu Berlin
bei der General Staatskasse

der Staatsschulden Tilgungskasse
der Kasse der königl Direktion für die Verwaltung der directen Steuern
dem Haupt Steueramt für inländische Gegenstände
dem Haupt Steueramt für ausländische Gegenstände und
der unter dem Borsteher der Ministerial Militair und Bau Kommission

stehenden Kasse

l in den Provinzen
bei den Regierungs Hanptkassen

den Bezirks Hauptkasseu in der Provinz Hannover
der Landeskasse in Sigmaringen
den Kreiskassen
den Kassen der königlichen Steuer Empfänger in den Provinzen Schleswig

Holstein Hannover Westfalen Hessen Nassau und Rheinland
den Bezirkskassen in den hoheuzollernschen Landen
den Forstkassen
den Haupt Zoll und Steuerämtern sowie
den Neben Zoll und den Steuerämtern

Berlin den 3 Mai 1878 Der Finanz Minister
Bekanntmachung

Dem Fuhrherrn Dehne aus Magdeburg ist die polizeiliche Erlaubniß ertheilt
nach Maßgabe der bis auf Weiteres in Kraft verbleibenden Polizei Verordnung vom
30 Januar 1863 Tageblatt Nr 29 6k 1863 regelmäßige tägliche Omnibusfahrten von
hier nach Giebichenstein nach untenstehendem Fahrplane und der in Uebereinstimmung mit
der Gemeindebehörde festgesetzten Taxe zu eröffnen

Es wird dies zur öffentlichen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht daß als Halte
platz in hiesiger Stadt die Stelle am rothen Thurme den Kleinschmieden gegenüber
bestimmt ist daß der Weg dieser Fahrten durch die Kleinschmieden gr Ulrichstraße Geist
straße Breitestraße Kirchthor nach der Burgstraße in Giebichenstein genommen werden wird
und daß der Unternehmer die Fahrten mit dem 30 d Mts zu beginnen beabsichtigt

Fahrplan
der Onmibnstiuie Halle a/S bis Giebichenstein

Abfahrt
von Halle aS von GiebichenfteiHalteplatz Markt Halteplatz Actienbrauerei

von Mittags 1 Uhr von Mittags 2 Uhr
bis Abends 8 Uhr bis Abends 9 Uhrstündlich stündlichBei eintretendem Bedürfniß finden die Fahrten auch halbstündlich statt

Fahrpreis a Person 25 Pfennige
Kinder unter 12 Jahren 15 Pfennige

Halle a/S den 28 Mai 1878 Die Polizei Verwaltung
I V v Hz

Die Zimmerarbeiten incl der zugehörigen Materiallieferungen zum Nenban
der Anatomie Hierselbst soll öffentlich verdungen werden Reflektanten wollen ihre Offerten
bis spätestens Sonnabend den 8 Juni er Bormittags 11 Uhr in meinem Büreau
Friedrichstraße 24 versiegelt abgeben woselbst Zeichnungen Bedingungen und Kosten
anschlag innerhalb der Büreaustunden zur Einsicht ausliegen

Halle a/S den 27 Mai 1878 Königl Landbaumeister
v

Bekanntmachung
Die Verwaltung des Depositor bei dem unterzeichneten Kreisgerichte ist

g dem KreisgerichtS Rath Seruau als ersten Curator
l dem Sekretär Oehler als zweiten Curator
o dem Rechuungs Rath Schmidt als Rendanten

übertragen worden Geld oder geldwerthe Gegenstände können daher nur dann als gehörig
deponirt erachtet werden wenn sie diesen drei Depositarien gemeinschaftlich übergeben und
von ihnen angenommen worden sind

Eine solche Annahme setzt aber stets einen Befehl des unterzeichneten Gerichts voraus
den mithin Jeder der etwas zum Depositorium einzuliefern hat zuvor nachsuchen muß

Das Geschäftslokal des Depositor befindet sich im Kreisgerichts Gebäude zu ebener
Erde Zimmer Nr 2 und zum Depositallage ist der Donnerstag Vormittag jeder
Woche bestimmt

Halle a/S am 24 Mai 1878 Das Direktorium des Kreis Gerichts

Bekanntmachung
die Eichung im Verkehre befindlicher Gewichte und die Eichung

der Waagen betreffend
Die kaiserliche Normal Eichungs Kommission in Berlin hat mittels Bekanntmachung

vom 15 Februar d I Nr 8 des Centralblattes für das deutsche Reich die HZ 89 u 91
der Eichordnung vom 16 Juli 1869 welche über die Eichung im Verkehre befindlicher
Gewichte und die Eichung der Waagen handeln aufgehoben und dabei in Aussicht gestellt
daß gegenüber den bei den Elchungsbehörden zum Zwecke der Umstempelung zur Vorlage
noch gelangenden mit früheren Landes Eichnngsstempeln versehenen Gewichten im Betreff der
Bezeichnung derselben sowie der Beschaffenheil der Jnstiröffnungen bis auf Weiteres in dem
Umfange Nachsicht geübt werden solle wie dieses in der die Zulässigkeit der Umstempelung
der bisherigen Landesgewichte betreffenden Bestimmung der Bekanntmachung vom 28 Juni
1873 Nr 27 des Centralblattes für das deutsche Reich nachgelassen worden ist

Mit Rücksicht auf die praktische Bedeutung der Sache bringen wir Vorstehendes unter
Verweisung auf den H 369 2 des Strafgesetzbuchs welcher lautet

Gewerbetreibende bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete mit dem
gesetzlichen Eichungsstempel nicht versehene oder unrichtige Maaße Gewichte oder
Waagen vorgefunden werden oder welche sich einer anderen Verletzung der Vor
schriften über die Maaß und Gewichtspolizei schuldig machen werden mit Geld
strafe bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu 4 Wochen bestraft

hiermit zur Kenntniß des betheiligten Publikums
Merfeburg den 4 Mai 1878 König Regierung Abtheilung des Innern

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit der Aufforderung an das betheiligte
Publikum

behufs Vermeidung strafrechtlicher Verfolgung die zur Umstempelung etwa noch
geeigneten Gegenstände dem Eich Amte baldigst vorzulegen im Uebrigen aber die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen um nicht schon in Folge der Fortdauer des
Besitzes vorschriftswidriger Gegenstände solcher Art straffällig zu werden

wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Halle a/S den 23 Mai 1878 Die Polizei Verwaltung
Zum 1 Oktober ist die herrschaftlich

emgerichtete geräumige erste Etage
6 Stuben frei gelegen mit prächti
ger Aussicht nnd schönem Garten zu
vermiethen Steinweg 13 p

2 3 St Küche u Zub an ruhige Leute
zu verm Merfeburgerstr 41 Königstr Ecke

Hevrsch Part WohlN 4 Stilb K
Speise n Mädchenk Gas Wasferl
1 Oct Merse bstr 41 Ecke Köni gftr I

Hof m Schupp z Kohleuh zu verm
Merfeburgerstr 41

Parterre Wohnung zu 50 LA Mühlberg I
Eine Wohnung zu 40 H Bäckergasse 4

Freundliche Stube m Kamm f einzl Per
son zu vermiethen Weidenplan 2a

Parterre Wohnung zu 50 sofort zu ver
miethen große Wallstraße 42

Eine Wohnung zu 50 H Weingärten 25
St 2 K Küche zum 1 Juli zu beziehen

Beesenerstraße 5

Zu vermiethen und sofort zu beziehen ein
Souterrainlogis v 2 Stuben Kammer Küche
und Stall Wuchererstraße 6

Zu vermiethen p 1 Juli c Contor und
Niederlage Magdeburgerstraße 43

u emeEine Parterre Wohnung zu 43
zu 33 ist 1 Juli zu beziehen

Böckstraße 13 1 Treppe
1 Stube Kammer Küche n Zubehör per

1 Juli zu vermiethen Ludwigstraße 8 I
Niederlage mit Contoren Keller u Boden

sowie Lagerschuppen und Lagerplatz p 1 Juli
od 1 Oct zu vermiethen Magdeburgerstr 45

Dorotheenstraße Nr 3 ist per 1 Juli cr
die Bel Etage best aus 3 Stuben 3 Kam
mern c, zu vermiethen

Das Nähere daselbst parterre

Ein Logis 65 H verm Breitest 17
Fein möbl Wohnung Brüderstr 13 II
Möbl Zimmer alte Promenade 28 II
Zu vermiethen per 1 Juni 2 frenndl

Zimmer möblirt oder unmöblirt
Moritz Zwinger 2 2 Tr

Fein möbl Wohnung Mittelstraße 17
F möbl Wohnung sof Leipzigers 72 III
Möbl Stube zu vermiethen Augustastr 4 I

Möbl Stnbchen sof gr Ulrichstr 61 III
1 möbl Zimmer zu v kl Brauhausgasse 7

Möbl Stube an 1 oder 2 Herren zu ver
miethen Königstraße 18 I Auch wird das
Wäsche zum Zeichnen angenommen

Möbl Stube und Kammer zu vermiethen
Bahnhofstraße 7

Gut möbl Stube und Kammer mit freier
Aussicht zu vermiethen Weidenplan 2g

Möbl Stube und Kammer zu vermiethen
Grünstraße 2 II vor dem Steinthor

Möbl St u K sof z v Steinweg 47 1
Frdl möbl Stube m K Trödel 17 a Markt

1 geräum möbl Wohnst mit 1 K sofort
zu vermiethen Aug ustastraße 10 I

Möbl Stäbchen mit Sett zu verm
a lte Promenade 14a 2 Tr

Möbl Wohnung sof Landwehr str 11 i L
Eine gut möbl Wohnung zu verm

Bechershof 8
Möbl Zimmer sofort Töpserplan 10 I I

Fr Stüb chen als Schläfst alter Markt 15 II
Anst Schlafstelle mit Kost Steg 8 l
Anst Schlafstelle offen Landwehrstr 2 II
Anst Schlafstelle m K Spiegelgasse 8 II

2 3 Zimmer part mit Waschgelaß per
1 Juli oder später zu miethen gesucht Adr
unter K bef die Exped d Bl

Ein großer Heller Laden in der Leipzigerstr
per 1 Juli oder später zu miethen gesucht

Adr unter Z werd Exped d Bl erb
2 St K u K nebst Zubehör werden von

einer anständigen Familie 3 Personen per
sofort oder 1 Juli in der Nähe des Mark
tes gesucht

Offerten mit Preisangabe unter C H 10
in der Exped d Bl erbeten

1 St 2 K K u Zub von 2 einz Leu
ten 1 October zu miethen gesucht Offerten
unter G A in der Exped d Bl erbeten

Ofenplatten u Aschenkasten reparirt u
fertigt S Knappe Geiststraße 37

Maschinen aller Art werden unter Garan
tie aufs beste reparirt

S Knappe Geiststraße 37
Daselbst wird noch ein Lehrling ang enommen

Am Sonnabend
den 8 Juni cr
Extrafahrt

VIZT IStt lj
Billetgiiltigkeit 3 Wochen Courirzug

enntzung Fahrtunterbrechung auf Rücktour
Mattet

Am 1 PfinMeiertag
Mrasahrt Wc Berlin

Billetgültigkeit 6 Tage Rückfahrt beliebig
Näheres bei 8t iol re zlil r Fx

Cigarrengeschäft am Markt

IM IMMI
Donnerstag früh 7 Uhr Weinberg

Für die Redaction verantwortlich C Bobardt Expedition im Waisenhause Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses


	Hallesches Tageblatt. 1856-1892
	1878
	05
	30
	30.5.1878 (No. 125)
	Fünfte Sitzung der sächsischen Provinzialsynode zu Merseburg.
	[Gedicht]

	An Händel. 
	[Gedicht]

	Predigt-Anzeigen.
	[Gedicht]

	Literarisches.
	[Gedicht]

	Bekanntmachung.
	[Illustration]


	[Bekanntmachungen.]
	[Illustration]








